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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

VDW 700 Beschichtungsmittel Komponente B
Andere Bezeichnungen:
UFI: UF30-E0CW-V006-9645

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Beschichtungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Neuteerbit AG Salmsach
Seestrasse 26
8599 Salmsach
Schweiz
Telefon: 0041 (0)71/466 33 33
Telefax: 0041 (0)71/466 33 39
E-Mail: info@neuteerbit.ch
E-Mail (fachkundige Person): info@neuteerbit.ch

1.4. Notrufnummer
24h: TOX-Zentrum Notruf 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut  (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Reproduktionstoxizität  (Repr. 2) H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib
schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 1)

H372: Schädigt die Organe bei längerer oder
wiederholter Exposition. (...)

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 2)

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen.

GHS08
Gesundheitsgefahr

GHS09
Umwelt

Signalwort: Gefahr
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Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. (...)

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise Prävention
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264.1 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P303 + P361 +
P353

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 +
P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzen-
tration

CAS-Nr.: 61788-44-1
EG-Nr.: 262-975-0

Phenol, styrolisiert
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2

   Achtung  H315-H317-H411

35 – ≤ 40
Gew-%

CAS-Nr.: 140-31-8
EG-Nr.: 205-411-0

2-Piperazin-1-ylethylamin
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Repr. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Se
ns. 1, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3

    Gefahr  H302-H311-H314-H317-H318-H361-H372-H412

30 – ≤ 35
Gew-%

EG-Nr.: 700-960-7
REACH-Nr.:
01-2119555274-38

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von
2-Phenolpropen und Phenol
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3

  Achtung  H315-H317-H412

30 – ≤ 35
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und
hinlegen.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen.In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat
einholen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. In allen Zweifelsfällen oder wenn
Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
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Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser
spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche
schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome Magenperforation Sofort Arzt
hinzuziehen. Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Sprühwasser Wassersprühstrahl alkoholbeständiger Schaum Löschmaßnahmen auf die Umgebung
abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl
einsetzen.Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Für Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/
Aerosol nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Kontakt während der
Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

Brandschutzmaßnahmen:
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Maßnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und
Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Unter Verschluss aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zugänglich ist. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Behälter dicht
geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen
zugänglich ist.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse: 6.1C – Brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Phenol, styrolisiert
CAS-Nr.: 61788-44-1

7,4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL akut inhalativ (systemisch)

Phenol, styrolisiert
CAS-Nr.: 61788-44-1

2,1 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit dermal (lokal)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

10,6 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL akut inhalativ (systemisch)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

0,08 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL akut inhalativ (lokal)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

10,6 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

0,015 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit inhalativ (lokal)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

3,33 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit dermal (systemisch)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

1,4 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

0,35 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

3,5 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit dermal (systemisch)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

1,7 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② DNEL Langzeit dermal (systemisch)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

0,2 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② DNEL Langzeit oral (wiederholt)

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Phenol, styrolisiert
CAS-Nr.: 61788-44-1

0,03 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Phenol, styrolisiert
CAS-Nr.: 61788-44-1

0,003 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

0,058 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

0,0058 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

215 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

21,5 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

250 mg/l ① PNEC Kläranlage (STP)

2-Piperazin-1-ylethylamin
CAS-Nr.: 140-31-8

1 mg/kg ① PNEC Boden, Süßwasser

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

0,014 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

0,0014 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

1.064 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

106 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprod
ukte von 2-Phenolpropen und Phenol

212 mg/kg ① PNEC Boden, Süßwasser

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit
lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

 
Augen-/Gesichtsschutz:
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374 Geeignetes Material: Durchdringungszeit
(maximale Tragedauer) min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
reinigen und gut durchlüftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind
zu berücksichtigen.Körperschutz: Schutzkleidung

Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Aerosol- oder Nebelbildung

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

8.3. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: flüssig Farbe: hellbraun
Geruch: Amine

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
methode Bemerkung

pH-Wert 9,5 20 °C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich > 200 °C
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt 99 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur in °C 315 °C
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

2,1 – 10,5 Vol-%

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1,05 g/cm³ 20 °C
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit (g/L) 0 leicht löslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt
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Parameter bei
°C

methode Bemerkung

Viskosität, dynamisch 1.000 – 1.500
mPa*s

20 °C DIN 53015

Viskosität, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
61788-44-1 Phenol, styrolisiert LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)
140-31-8 2-Piperazin-1-ylethylamin LD50 oral: 1.500 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: 866 mg/kg (Kaninchen)
Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionspro
dukte von 2-Phenolpropen und Phenol

LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Reproduktionstoxizität:
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete
Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
61788-44-1 Phenol, styrolisiert LC50: 14,8 mg/l 4 d

EC50: 4,6 mg/l 2 d (Daphnia magna)
140-31-8 2-Piperazin-1-ylethylamin LC50: 2.190 mg/l 4 d

ErC50: >1.000 mg/l 3 d (Pseudokirchneriella sub
capitata)
EC50: 511 mg/l (Akute Bakterientoxizität)

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionspro
dukte von 2-Phenolpropen und Phenol

LC50: 25,8 mg/l 4 d OECD 203
LC50: 14 – 51 mg/l 2 d (Daphnie) OECD 202
ErC50: 15 mg/l 3 d OECS 201

Aquatische Toxizität:
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zusätzliche Angaben:
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
61788-44-1 Phenol, styrolisiert —
140-31-8 2-Piperazin-1-ylethylamin —

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodu
kte von 2-Phenolpropen und Phenol

—

Das Produkt wurde nicht geprüft.
12.6. Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Wegen
einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
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13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt:

08 04 99 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien):
Abfälle a. n. g.

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschlüssel Verpackung:
08 04 99 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien):

Abfälle a. n. g.

Bemerkung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

13.2. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/
RID)

14.1. UN-Nr.
3267

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ÄTZENDER BASISCHER
ORGANISCHER FLÜSSIG
ER STOFF, N.A.G.(Pheno
l, styrolisiert, 2-Piperazi
n-1-ylethylamin)

14.3. Transportgefahrenklassen

8

14.4. Verpackungsgruppe
III

14.5. Umweltgefahren
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Landtransport (ADR/
RID)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften:
274
Begrenzte Menge
(LQ): 5 L
Gefahr-Nr. (Kemler-
zahl): 80
Klassifizierungscode:
C7
Tunnelbeschrän-
kungscode: E
Bemerkung:

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften

 [CH] Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5; SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt
werden, sofern das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) oder das Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.

Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer
Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, wenn auf
Grund einer Risikobeurteilung durch eine Fachperson feststeht, dass im Kontext mit den Tätigkeiten und
den getroffenen Schutzmassnahmen die Exposition zu keinen Schädigungen für Mutter und Kind führt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

15.3. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut  (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Reproduktionstoxizität  (Repr. 2) H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib
schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 1)

H372: Schädigt die Organe bei längerer oder
wiederholter Exposition. (...)

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 2)

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. (...)
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Chiresa AG
Theo Rüd
Landstrasse 2
CH-5300 Turgi
Telefon: +41 (0)58/400 07 87
Natel: +41 (0)76/565 48 29
E-mail: rued@chiresa.ch

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus ausdrücklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte Material übertragen werden.


